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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
Elektro Kuhn GmbH, Violastraße 9, Günzburg  
 
1. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich etwas Anderes 

vereinbart ist, für alle Angebote, Aufträge, Kaufverträge und Lieferungen, die wir an Auftrag-
geber bzw. Käufer leisten. Sie gelten gleichfalls für künftige Geschäftsbeziehungen, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, auch wenn wir ihnen nicht aus-
drücklich widersprechen.  

 
2. Allgemeines  

a. Grundlage für die von uns übernommenen Aufträge (Lieferungen und Leistungen, Auskünf-
te, Angebote sowie Beratung und Reparaturen) ist die Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB) insbesondere Teil B als Ganzes. Diese wird ergänzt durch die nach-
stehenden Geschäftsbedingungen. Insgesamt werden die VOB/B soweit die nachstehen-
den Geschäftsbedingungen für sämtliche Geschäftsbeziehungen vereinbart und haben 
Vorrang vor abweichenden Bedingungen des Auftraggebers. Alle Vertragsabreden bedür-
fen der Schriftform. Ansonsten haben unsere Mitarbeiter keine Befugnis, abweichende oder 
ergänzende Vereinbarungen zu treffen oder Sonderkonditionen zu gewähren. 

b. Gem. § 33 BDSG weisen wir darauf hin, dass Daten unserer Auftraggeber von uns EDV-
technisch gespeichert und verarbeitet werden, soweit diese zur ordnungsgemäßen Abwick-
lung der Geschäftsverbindung erforderlich ist.  

c. Die Abtretung von Forderungen gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen. § 354 a HGB 
bleibt unberührt. 

 
3. Leistungs- und Reparaturbedingungen 
 

a. Allgemeines 
i. Angebote sind für den Kunden nur 24 Werktage verbindlich, danach frei bleibend. Die 

Eigentums- und Urheberrechte des Auftragsnehmers an von diesem erstellten Kosten-
voranschlägen, Zeichnungen und Entwürfen sowie deren rechnerische Grundlagen ste-
hen ausschließlich dem Auftragsnehmer zu. Diese dürfen ohne Zustimmung von uns 
weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden oder auf sonstiger 
Weise missbräuchlich verwendet werden. Bei Nichterhalt des Auftrages sind die Unterla-
gen unaufgefordert und unverzüglich an den Auftragsnehmer zurückzugeben. Im Falle 
der Auftragserteilung kann der Auftraggeber diese Unterlagen behalten.  

ii. Die zum Angebot des Auftragsnehmers gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeich-
nungen usw. sind nur annähernd als Parameter-, maß- und gewichtsgenau anzusehen, 
es sei den, die Maß- und Gewichtsgenauigkeit wurden ausdrücklich bestätigt.  

iii. Dem Auftraggeber obliegt es, die Erforderlichkeit öffentlich rechtlicher Genehmigungen 
für die von ihm bestellten Leistungen zu prüfen. Solche Genehmigungen sowie sonstigen 
Genehmigungen, sind von dem Auftraggeber zu beschaffen. Der Auftragsnehmer stellt 
dem Auftraggeber die hierzu notwendigen Unterlagen auf Anforderung zur Verfügung.  
 

b. Termine 
i. Der Vereinbarte Liefer- oder Fertigstellungstermin ist nur dann verbindlich, wenn die Ein-

haltung nicht durch Umstände, die der Auftragsnehmer nicht zu vertreten hat, unmöglich 
gemacht wird. Als solche Umstände sind auch Änderungen sowie Fehlen von Unterlagen 
(Baugenehmigungen u. a.) anzusehen, die zur Auftragsdurchführung notwendig sind.  

ii. Der Kunde hat in Fällen des Verzuges (bei der Erstellung von Bauleistungen) nur dann 
den Anspruch aus § 8 Nr. 3 VOB/B, wenn für Beginn und Fertigstellung eine Zeit nach 
dem Kalender schriftlich vereinbart war und der Kunde nach Ablauf dieser Zeit eine an-
gemessene Nachfrist gesetzt und erklärt hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist 
den Auftrag entziehen wird.  

 
c. Kosten für die nicht durchgeführten Aufträge  

i. Da Fehlersuchzeit Arbeitszeit ist, wird (Ausnahme sind Gewährleistungsarbeiten) der 
entstandene und zu belegende Aufwand dem Kunden in Rechnung gestellt, wenn ein 
Auftrag nicht durchgeführt werden kann, weil:  
-  der beanstandete Fehler bei der Überprüfung nicht auftrat;  
-  der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt;  
-  der Auftrag während der Durchführung zurückgezogen wurde;  
-  ein benötigtes Ersatzteil nicht mehr zu beschaffen ist, ohne das der Auftragsnehmer 

diesen Umstand zu vertreten hat.  
 

d. Gewährleistung und Haftung  
i. Die Gewährleistungsfrist für alle Arbeitsleistungen, Reparaturen etc., die keine Bauleis-

tungen sind, und für eingebautes Material beträgt 1 Jahr. Ist der Auftraggeber Unter-
nehmer gilt für Bauleistungen die VOB/B als Ganzes sowie auszugsweise die VOB/C. 

ii. Bei Vorliegen eines Mangels hat der Kunde dem Auftragsnehmer eine abgemessene 
Frist zur Nacherfüllung zu setzten. Der Kunde hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, 
dass der beanstandete Gegenstand zur Untersuchung und Durchführung der Nacher-
füllung dem Auftragsnehmer oder dessen Beauftragten zur Verfügung steht.  

iii. Ist der Auftragsnehmer zur Nacherfüllung verpflichtet, kann er dies nach eigener Wahl 
durch Beseitigung des Mangels oder durch Neuherstellung des Werkes erbringen.  

iv. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde berechtigt, die Vergütung zu mindern 
oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt ist ausgeschlossen bei Unerheblichkeit 
der Pflichtverletzung des Auftragsnehmers oder wenn der Gegenstand des Vertrages 
eine Bauleistung ist.  

v. Bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit aber auch sonstige 
Schäden, die auf der fahr-lässigen Pflichtverletzung des Auftragsnehmers oder einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung seines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen beruht, haftet der Auftragsnehmer nach den gesetzlichen Bestim-
mungen.  

vi. Für sonstige Schäden, die auf die Verletzung wesentlicher Pflichten infolge leichter 
Fahrlässigkeit des Auftragsnehmers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen beruhen, ist die Haftung des Auftragsnehmers auf den vorhersehbaren vertrags-
typischen Schaden bis zu maximal zum doppelten Wert des Auftragsgegenstandes 
begrenzt. Ausgeschlossen sind Schadensersatzansprüche für sonstige Schäden bei 
der Verletzung von Neben-pflichten im Falle leichter Fahrlässigkeit.  

vii. Der Auftragsnehmer haftet nicht für sonstige Schäden aus Verzug, die auf einfacher 
Fahrlässigkeit beruhen, die gesetzlichen Rechte des Kunden nach Ablauf einer ange-
messenen Nachfrist bleiben davon unberührt. Die vor-stehenden Haftungsausschlüsse 
und Beschränkungen gelten nicht, wenn der Auftragsnehmer einen Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine selbstständige Garantie für die Beschaffenheit der Sache 
übernommen hat. Ansprüche des Kunden auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt 
der Leistung bleiben unberührt.  

viii. Ein Mangel licht nicht vor bei branchenüblichen Abweichungen der gelieferten Ware 
von der Auftragsbestätigung. Des weiterem steht dem Käufer keine Ansprüche wegen 
etwaiger Mängel zu, wenn die Waren als deklassiertes oder gebrauchtes Material ver-
kauft worden sind. 

ix. Es entfällt jede Gewährleistung, wenn unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen 
nicht befolgt, Änderungen an den Lieferungen bzw. Leistungen vorgenommen, Teile 
ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht den Original-
spezifikationen entsprechen. Es sei denn der Auftraggeber kann nachweisen, dass der 
Mangel hierauf nicht beruht.  

 
e. Erweitertes Pfandrecht des Auftragsnehmers an beweglichen Sachen 
i. Dem Werkunternehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag ein Pfandrecht 

an dem aufgrund des Auf-trags in seinen Besitz gelangten Gegenstand des Kunden 
zu. Das Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbei-
ten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit 
sie mit dem Gegenstand im Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung gilt das Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten oder rechts-
kräftig sind. 

ii. Wird der Gegenstand nicht innerhalb 4 Wochen nach Abholung abgeholt, kann vom 
Auftragsnehmer mit Ablauf dieser Frist ein angemessenes Lagergeld berechnet wer-
den. Erfolgt nicht spätestens 3 Monate nach der Abholaufforderung die Abholung, ent-
fällt die Verpflichtung zur weiteren Aufbewahrung und jede Haftung für leicht fahrlässi-
ge Beschädigung oder Untergang. Ein Monat vor Ablauf dieser Frist ist dem Kunden 
eine Verkaufsandrohung zuzusenden. Der Auftragsnehmer ist berechtigt, den Gegens-
tand nach Ablauf dieser Frist zur Deckung seiner Forderungen zum Verkaufswert zu 
veräußern.  

 
f. Eigentumsvorbehalt 
i. Soweit die anlässlich von Reparaturen eingefügten Ersatzteile o. Ä. nicht wesentliche 

Bestandteile werden, behält sich der Auftragsnehmer das Eigentum an diesen einge-
bauten Teilen bis zum Ausgleich aller Forderungen aus dem Vertrag vor.  

ii. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem 
Eigentumsvorbehalt nicht nach und hat der Auftragsnehmer deshalb den Rücktritt vom 
Vertrag erklärt, kann der Werkunternehmer den Gegenstand zum Zweck des Ausbaus 
der eingefügten Teile heraus verlangen. Sämtliche Kosten der Zurückholung und des 
Ausbaus trägt der Kunde.  

iii. Erfolgt die Reparatur beim Kunden, so hat der Kunde dem Auftragsnehmer die Gele-
genheit zu geben, den Ausbau beim Kunden vorzunehmen, Arbeits- und Wegkosten 
gehen zu Lasten des Kunden. 

 
4. Leistungs- und Reparaturbedingungen  
 

a. Allgemeines 
i. Angebote sind für den Kunden nur 24 Werktage verbindlich, danach frei bleibend. Die 

Eigentums- und Urheberrechte des Auftragsnehmers an von diesem erstellten Kosten-
voranschlägen, Zeichnungen und Entwürfen sowie deren rechnerische Grundlagen 
stehen ausschließlich dem Auftragsnehmer zu. Diese dürfen ohne Zustimmung von 
uns weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden oder auf 
sonstiger Weise missbräuchlich verwendet werden. Bei Nichterhalt des Auftrages sind 
die Unterlagen unaufgefordert und unverzüglich an den Auftragsnehmer zurückzuge-
ben. Im Falle der Auftragserteilung kann der Auftraggeber diese Unterlagen behalten.  

ii. Die zum Angebot des Auftragsnehmers gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeich-
nungen usw. sind nur annähernd als Parameter, maß- und gewichtsgenau anzusehen, 
es sei den, die Maß- und Gewichtsgenauigkeit wurden ausdrücklich bestätigt.  

iii. Dem Auftraggeber obliegt es, die Erforderlichkeit öffentlich rechtlicher Genehmigungen 
für die von ihm bestellten Leistungen zu prüfen. Solche Genehmigungen sowie sonsti-
gen Genehmigungen, sind von dem Auftraggeber zu beschaffen. Der Auftragsnehmer 
stellt dem Auftraggeber die hierzu notwendigen Unterlagen auf Anforderung zur Verfü-
gung.  
 

b. Termine 
i. Der Vereinbarte Liefer- oder Fertigstellungstermin ist nur dann verbindlich, wenn die 

Einhaltung nicht durch Umstände, die der Auftragsnehmer nicht zu vertreten hat, un-
möglich gemacht wird. Als solche Umstände sind auch Änderungen sowie Fehlen von 
Unterlagen (Baugenehmigungen u. a.) anzusehen, die zur Auftragsdurchführung not-
wendig sind.  
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ii. Der Kunde hat in Fällen des Verzuges (bei der Erstellung von Bauleistungen) nur dann 
den Anspruch aus § 8 Nr. 3 VOB/B, wenn für Beginn und Fertigstellung eine Zeit nach 
dem Kalender schriftlich vereinbart war und der Kunde nach Ablauf dieser Zeit eine 
angemessene Nachfrist gesetzt und erklärt hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der 
Frist den Auftrag entziehen wird.  

 
c. Kosten für die nicht durchgeführten Aufträge 
i. Da Fehlersuchzeit Arbeitszeit ist, wird (Ausnahme sind Gewährleistungsarbeiten) der 

entstandene und zu belegende Aufwand dem Kunden in Rechnung gestellt, wenn ein 
Auftrag nicht durchgeführt werden kann, weil:  
-  der beanstandete Fehler bei der Überprüfung nicht auftrat; 
-  der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt; 
-  der Auftrag während der Durchführung zurückgezogen wurde;  
-  ein benötigtes Ersatzteil nicht mehr zu beschaffen ist, ohne das der Auftragsnehmer 

diesen Umstand zu vertreten hat.  
 

d. Gewährleistung und Haftung  
i. Die Gewährleistungsfrist für alle Arbeitsleistungen, Reparaturen etc., die keine Bauleis-

tungen sind, und für eingebautes Material beträgt 1 Jahr. Ist der Auftraggeber Unter-
nehmer gilt für Bauleistungen die VOB/B als Ganzes sowie auszugsweise die VOB/C. 

ii. Bei Vorliegen eines Mangels hat der Kunde dem Auftragsnehmer eine abgemessene 
Frist zur Nacherfüllung zu setzten. Der Kunde hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, 
dass der beanstandete Gegenstand zur Untersuchung und Durchführung der Nacher-
füllung dem Auftragsnehmer oder dessen Beauftragten zur Verfügung steht.  

iii. Ist der Auftragsnehmer zur Nacherfüllung verpflichtet, kann er dies nach eigener Wahl 
durch Beseitigung des Mangels oder durch Neuherstellung des Werkes erbringen.  

iv. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde berechtigt, die Vergütung zu mindern 
oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt ist ausgeschlossen bei Unerheblichkeit 
der Pflichtverletzung des Auftragsnehmers oder wenn der Gegenstand des Vertrages 
eine Bauleistung ist.  

v. Bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit aber auch sonstige 
Schäden, die auf der fahr-lässigen Pflichtverletzung des Auftragsnehmers oder einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung seines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen beruht, haftet der Auftragsnehmer nach den gesetzlichen Bestim-
mungen.  

vi. Für sonstige Schäden, die auf die Verletzung wesentlicher Pflichten infolge leichter 
Fahrlässigkeit des Auftragsnehmers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen beruhen, ist die Haftung des Auftragsnehmers auf den vorhersehbaren vertrags-
typischen Schaden bis zu maximal zum doppelten Wert des Auftragsgegenstandes 
begrenzt. Ausgeschlossen sind Schadensersatzansprüche für sonstige Schäden bei 
der Verletzung von Neben-pflichten im Falle leichter Fahrlässigkeit.  

vii. Der Auftragsnehmer haftet nicht für sonstige Schäden aus Verzug, die auf einfacher 
Fahrlässigkeit beruhen, die gesetzlichen Rechte des Kunden nach Ablauf einer ange-
messenen Nachfrist bleiben davon unberührt. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse 
und Beschränkungen gelten nicht, wenn der Auftragsnehmer einen Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine selbstständige Garantie für die Beschaffenheit der Sache 
übernommen hat. Ansprüche des Kunden auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt 
der Leistung bleiben unberührt.  

viii. Ein Mangel licht nicht vor bei branchenüblichen Abweichungen der gelieferten Ware 
von der Auftragsbestätigung. Des weiterem steht dem Käufer keine Ansprüche wegen 
etwaiger Mängel zu, wenn die Waren als deklassiertes oder gebrauchtes Material ver-
kauft worden sind. 

ix. Es entfällt jede Gewährleistung, wenn unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen 
nicht befolgt, Änderungen an den Lieferungen bzw. Leistungen vorgenommen, Teile 
ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht den Original-
spezifikationen entsprechen. Es sei denn der Auftraggeber kann nachweisen, dass der 
Mangel hierauf nicht beruht.  

 
e. Erweitertes Pfandrecht des Auftragsnehmers an beweglichen Sachen 
i. Dem Werkunternehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag ein Pfandrecht 

an dem aufgrund des Auf-trags in seinen Besitz gelangten Gegenstand des Kunden 
zu. Das Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbei-
ten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit 
sie mit dem Gegenstand im Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung gilt das Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten oder rechts-
kräftig sind. 

ii. Wird der Gegenstand nicht innerhalb 4 Wochen nach Abholung abgeholt, kann vom 
Auftragsnehmer mit Ablauf dieser Frist ein angemessenes Lagergeld berechnet wer-
den. Erfolgt nicht spätestens 3 Monate nach der Abholaufforderung die Abholung, ent-
fällt die Verpflichtung zur weiteren Aufbewahrung und jede Haftung für leicht fahrlässi-
ge Beschädigung oder Untergang. Ein Monat vor Ablauf dieser Frist ist dem Kunden 
eine Verkaufsandrohung zuzusenden. Der Auftragsnehmer ist berechtigt, den Gegens-
tand nach Ablauf dieser Frist zur Deckung seiner Forderungen zum Verkaufswert zu 
veräußern. 

 
f. Eigentumsvorbehalt 
i. Soweit die anlässlich von Reparaturen eingefügten Ersatzteile o. Ä. nicht wesentliche 

Bestandteile werden, behält sich der Auftragsnehmer das Eigentum an diesen einge-
bauten Teilen bis zum Ausgleich aller Forderungen aus dem Vertrag vor.  

ii. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem 
Eigentumsvorbehalt nicht nach und hat der Auftragsnehmer deshalb den Rücktritt vom 
Vertrag erklärt, kann der Werkunternehmer den Gegenstand zum Zweck des Ausbaus 

der eingefügten Teile heraus verlangen. Sämtliche Kosten der Zurückholung und des 
Ausbaus trägt der Kunde.  

iii. Erfolgt die Reparatur beim Kunden, so hat der Kunde dem Auftragsnehmer die Gele-
genheit zu geben, den Ausbau beim Kunden vorzunehmen, Arbeits- und Wegkosten 
gehen zu Lasten des Kunden. 

 
5. Verkaufsbedingungen 
 

a. Eigentumsvorbehalt 
i. Die verkauften Gegenstände und Anlagen bleiben Eigentum des Verkäufers bis zur Er-

füllung sämtlicher aus diesem Vertrag ihm zustehender Ansprüche gegenüber dem 
Kunden. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen für alle Forderungen, die der 
Verkäufer gegenüber dem Kunden im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand z. B. 
Aufgrund von Reparatur oder Ersatzteillieferung sowie sonstiger Leistungen nachträg-
lich erwirbt. Letzteres gilt nicht, wenn die Reparatur durch den Verkäufer unzumutbar 
verzögert wird oder fehlgeschlagen ist. Bis zur Erfüllung der vorgenannten Ansprüche 
des Verkäufers dürfen die Gegenstände nicht weiterveräußert, vermietet, verliehen 
bzw. verschenkt und auch nicht bei Dritten in Reparatur gegeben werden. Ebenso ist 
Sicherungsübereignung und Verpfändung untersagt. 

ii. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem 
Eigentumsvorbehalt nicht nach und hat der Verkäufer deshalb den Rücktritt vom Ver-
trag erklärt, kann der Verkäufer den Kaufgegenstand vom Käufer heraus verlangen 
und nach Androhung mit angemessener Frist den Kaufgegenstand unter Verrechnung 
auf den Kaufpreis durch freihändigen Verkauf bestmöglich verwerten. Sämtliche Kos-
ten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der Käufer. Bei 
Zugriffen von Dritten, insbesondere Pfändung des Kaufgegenstandes, hat der Kunde 
den Verkäufer sofort schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten unverzüglich auf 
den Eigentumsvorbehalt des Verkäufers hinzuweisen. 

iii. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufgebung des Zugriffs und zu einer Wiederbe-
schaffung des Kaufgegenstandes aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von 
Dritten eingezogen werden können. Der Käufer hat die Pflicht, den Kaufgegenstand 
während der Dauer des Eigentumsvorbehalts in ordnungsgemäßen Zustand zu halten 
sowie alle vorgesehenen Wartungsarbeiten und erforderlichen Instandsetzungen un-
verzüglich vom Verkäufer ausführen zu lassen. 

iv. Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen insoweit freizuge-
ben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen 
sind, um mehr als 10% übersteigt.  

 
b. Abnahme und Abnahmeverzug 

Nimmt der Kunde den Gegenstand nicht firstgerecht ab, ist der Verkäufer berechtigt, ihm 
eine angemessene Nachfrist zu setzten, nach deren Ablauf anderweitig über den Ge-
genstand zu verfügen und den Kunden mit angemessen verlängerter Nachfrist zu befrei-
en. Unberührt davon bleiben die Rechte des Verkäufers, nach Nachfristsetzung von Ver-
trag zurücktreten oder Schadensersatz zu verlangen. Im Rahmen einer Schadenersatz-
forderung kann der Verkäufer 20 % des vereinbarten Preises ohne Mehrwertsteuer als 
Entschädigung ohne Nachweis fordern, sofern nicht nachweislich kein oder ein wesent-
lich geringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines tatsächlich höheren 
Schadens bleibt vorbehalten. Der Kunde ist gehalten, Teillieferungen (Vorablieferungen) 
anzunehmen, soweit dies zumutbar ist.  

 
c. Gewährleistung 
i. Mängelansprüche für alle verkauften neuen Gegenstände verjähren in 2 Jahren, bei 

gebrauchten Gegenständen in 1 Jahr seit Ablieferung der Sache. Offensichtliche Män-
gel müssen innerhalb zwei Wochen nach Ablieferung (bezogen auf die Absendung der 
Anzeige) gegenüber dem Verkäufer gerügt werden, ansonsten ist der Verkäufer von 
der Mängelhaftung befreit.  

ii. Ist der Liefergegenstand mangelhaft, so hat der Käufer folgende Rechte:  
-  Der Verkäufer ist zur Nacherfüllung verpflichtet und wird diese durch Beseitigung des 

Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache erbringen. 
-  Schlägt die Nachbesserung fehl, so ist der Käufer berechtigt, von Vertrag zurückzutre-

ten oder den Kaufpreis zu mindern. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Pflicht-
verletzung des Verkäufers nur unerheblich ist.  

-  Bei Fehlern, die durch Beschädigung, falschen Anschluss oder falsche Bedienung 
durch den Kunden, bei Schäden durch höhere Gewalt, z. B. Blitzschlag, bei Fehlern in-
folge von Überspannung mechanischer oder elektromechanischer Teile durch nicht 
bestimmungsgemäßen Gebrauch oder durch Verschmutzung oder außergewöhnliche, 
mechanische, chemische oder atmosphärische Einflüsse liegt ein Mangel des Liefer-
gegenstandes nicht vor. Im Bereich der Unterhaltungselektronik liegt ein Mangel auch 
dann nicht vor, wenn die Empfangsqualität durch ungünstigen Empfangsbedingungen 
oder mangelhafte Antennen oder durch äußere Einflüsse beeinträchtigt ist, bei Schä-
den durch vom Kunden eingelegte, ungeeignete oder mangelhafte Batterien. 

 
d. Haftung auf Schadensersatz  
i. Bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahr-

lässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht, haftet 
der Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

ii. Für sonstige Schäden gilt Folgendes:  
-  Für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder 

auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung seiner gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, haftet der Verkäufer nach den gesetzli-
chen Bestimmungen. 
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-  Für Schäden, die auf die Verletzung wesentlicher Pflichten infolge leichter Fahrläs-
sigkeit des Auftragsnehmers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen, ist die Haftung des Auftragsnehmers auf den vorhersehbaren vertragstypi-
schen Schaden bis zu maximal zum doppelten Wert des Auftragsgegenstandes be-
grenzt. Ausgeschlossen sind Schadensersatzansprüche für sonstige Schäden bei 
der Verletzung von Neben-pflichten im Falle leichter Fahrlässigkeit.  

-  Der Auftragsnehmer haftet nicht für sonstige Schäden aus Verzug, die auf einfacher 
Fahrlässigkeit beruhen, die gesetzlichen Rechte des Kunden nach Ablauf einer an-
gemessenen Nachfrist bleiben davon unberührt.  

iii. Die Haftungsausschlüsse oder Beschränkungen gelten nicht, sofern der Verkäufer ei-
nen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sa-
che übernommen hat. 

iv. Der Anspruch des Käufers auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen anstelle des Scha-
densersatzes statt der Leistung bleibt unberührt.  

 
e. Rücktritt 

Bei Rücktritt sind Verkäufer und Kunde verpflichtet, die voneinander empfangenen Leis-
tungen zurückzugewähren. Für die Überlassung des Gebrauchs oder die Benutzung ist 
deren Wert zu vergüten, wobei auf die inzwischen eingetretene Wertminderung des Ver-
kaufsgegenstandes Rücksicht zu nehmen ist. 

 
6. Gemeinsame Bestimmungen für Leistungen, Reparaturen und Verkäufe  
 

a. Preise und Zahlungsbedingungen  
i. Die Endpreise verstehen sich ab Betriebszeit des Unternehmers einschließlich Mehr-

wertsteuer. 
ii. Alle Rechnungsbeträge sind sofort nach Rechnungserteilung in einer Summe zahlbar. 

Teilzahlungen sind nur möglich, wenn sie vorher schriftlich vereinbart wurden.  
iii. Reparaturrechnungen sind bar oder per Überweisung zu bezahlen. Schecks und 

Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen und nur nach besonderer Verein-
barung. 

iv. Der Kunde kommt auch ohne Mahnung neben den sonstigen gesetzlichen geregelten 
Fällen spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und 
Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet. Ist unsicher, 
ob oder wann dem Kunden die Rechnung oder Zahlungsaufstellung zugegangen ist, t 
ritt an Ihre Stelle der Empfang der gekauften Sache. 

v. Für Leistungen, die im Auftrag nicht enthalten sind oder die von der Leistungsbe-
schreibung abweichen, kann ein Nachtragsangebot vom Kunden angefordert werden 
oder vom Antragsnehmer abgegeben werden. Soweit dies nicht erfolgt, werden diese 
Leistungen nach Aufmaß und Zeit berechnet. Hinsichtlich der Anzeige und des Nach-
weises von Zeitarbeiten gilt bei der Erstellung von Bauleistungen § 15 Nr. 5 VOB/B.  

vi. Bei Aufträgen, deren Ausführung über ein Monat andauert, sind je nach Fortschreiten 
der Arbeiten Abschlagszahlungen in Höhe von 90 % des jeweiligen Wertes der geleis-
teten Arbeiten z erbringen. Die Abschlagszahlungen sind vom Auftragsnehmer anzu-
fordern und binnen 10 Tagen ab Rechnungsdatum vom Kunden zu leisten sofern auf 
dem Angebot bzw. Auftragsbestätigung oder Rechnung kein anderes Zahlungsziel an-
gegeben ist.  

 
b. Versand, Gefahrenübergang, Annahmeverzug 
i. Versand und Transport erfolgen stets auf Gefahr des Auftraggebers. Die Gefahr geht, 

auch bei Teillieferungen, auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an die den 
Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser 
Lager oder bei Lieferung ab Werk unser Werk verlassen hat. 

ii. Verzögert sich die Versendung der Lieferung aus Gründen, die beim Auftraggeber lie-
gen, geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergans mit 
Anzeige der Versandbereitschaft an den Auftraggeber über. Lagerkosten nach Gefah-
renübergang trägt der Auftraggeber. Weitere Ansprüche bleiben unberührt. 

iii. Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, so ist der Auftragsnehmer berechtigt, Er-
satz für die entstehenden Aufwendungen zu verlangen. Mit Eintritt des Annahmever-
zuges bei Lieferungen geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälli-
gen Untergangs an den Auftraggeber über. 

 
c. Haftungsbegrenzung  
i. Im Falle einer vorvertraglichen, vertraglichen und außervertraglichen Pflichtverletzung, 

auch bei einer mangelhaften Lieferung (unter Einschluss der mangelhaften Lieferung 
einer Gattungssache) unerlaubten Handlung und Produzentenhaftung, haften wir auf 
Schadensersatz und Aufwendungsersatz (vorbehaltlich weiter vertraglicher oder ge-
setzlicher Haftungsvoraussetzungen) nur im Falle des Vorsatzes, der groben Fahrläs-
sigkeit sowie im Fall der eicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht (Vertragspflicht, deren Verletzung die Errichtung des Vertragszweckes gefähr-
den). Jedoch ist unsere Haftung (ausgenommen der Fall des Vorsatzes) auf den bei 
Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden beschränkt.  

ii. Wenn der Liefergegenstand durch unser Verschulden infolge unterlassener oder feh-
lerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Be-
ratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenpflichten (insbesonde-
re Anleitungen für die Bedingung und Wartung des Liefergegenstandes) im Einzelfall 
nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer 
Ansprüche des Kunden Punkt 5.3.1 und 5.3.7, sowie die Regelung der Gewährleis-
tung.  

iii. Für Verzögerungsschäden haftet der Auftragsnehmer bei leichter Fahrlässigkeit nur in 
Höhe von 5 % des mit uns vereinbarten Kaufpreises. 

iv. Außerhalb der Verletzung wesentlicher Pflichten ist eine Haftung für leichte Fahrläs-
sigkeit ausgeschlossen, in jedem Fall aber auf die Höhe des Kaufpreises beschränkt 
Punkt 5.3.2 bleibt unberührt.  

v. Die in Punkt 5.3.1 – 5.3.3 enthaltenen Haftungsausschlüsse und -beschränkungen ge-
lten nicht im Fall der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Sache im 
Sinne des § 444 BGB, im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels, im Fall 
von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie 
im Fall einer zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.  

vi. Sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
verjähren spätestens in einem Jahr seit Ablieferung der Sache an den Auftraggeber 
falls dieser Kaufmann ist, im Fall der deliktischen Haftung ab Kenntnis oder grob fahr-
lässiger Unkenntnis von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Ersatzpflichtigen. Die Regelungen dieses Absatzes gelten nicht (und es gelten dann 
die gesetzlichen Bestimmungen) im Fall einer Haftung für Vorsatz und in den in Punkt 
5.3.4 genannten Fällen. Etwaige kürzere gesetzliche Verjährungsfristen haben Vor-
rang.  

vii. Ist der Auftraggeber ein Zwischenhändler für die an ihn gelieferte Sache und der End-
abnehmer der Ware ein Verbraucher, gelten für die Verjährung eines etwaigen Rück-
griffsanspruches des Auftraggeber gegen uns die gesetzlichen Bestimmungen. 

viii. Bei Lieferung von Software haften wir, unsere Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen für 
den Verlust oder die Veränderung von Daten, die durch das Programm hervorgerufen 
worden sind, nur in dem Umfang, der auch den unvermeidbar wäre, wenn der Auftrag-
geber seiner Datensicherungspflicht in adäquaten Intervallen, mindestens jedoch täg-
lich, nachgekommen wären.  

 
d. Fertigung nach Anweisungen des Auftraggebers  
i. Bei Fertigung nach Auftraggeber-Zeichnungen, Mustern und sonstigen Anweisungen 

des Auftraggebers übernehmen wir für die Funktionstauglichkeit des Produktes und für 
sonstige Mängel, soweit diese Umstände auf den Auftraggeber-Anweisungen beruhen, 
keine Gewähr und Haftung.  

ii. Der Auftraggeber stellt uns von etwaigen Ansprüchen Dritter, auch aus Produkthaf-
tung, gegen uns wegen durch die Ware verursachter Schäden frei, es sei denn, dass 
wir den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.  

iii. Der Auftraggeber übernimmt uns gegenüber die Gewähr, dass die Herstellung und Lie-
ferung der nach seinen Anweisungen gefertigten Ware keine Schutzrechte Dritter ver-
letzt. Im Falle der Geltendmachung von Schutzrechten uns gegenüber sind wir ohne 
rechtliche Prüfung der etwaigen Ansprüche Dritter berechtigt, nach Anhörung des Auf-
traggebers vom Vertrag zurückzutreten, es sei denn, dass der Dritte die Geltendma-
chung der Schutzrechte innerhalb von 8 Tagen durch schriftliche Erklärung uns gege-
nüber zurückzieht. Der Auftraggeber hat uns durch die Geltendmachung der Schutz-
rechte etwa entstandene Schäden zu ersetzen. Im Falle des Rücktritts sind die von 
uns bisher geleisteten Arbeiten zu vergüten. Weitergehende Rechte nach den gesetz-
lichen Bestimmungen bleiben unberührt.  

iv. Die für die Durchführung des Auftrages von uns gefertigten Formen, Werkzeuge und 
Konstruktionsunterlagen sind ausschließlich unser Eigentum. Ansprüche hierauf ste-
hen dem Auftraggeber nicht zu, auch wenn er sich an den Kosten für die Herstellung 
von Formen, Werkzeugen und Konstruktionsunterlagen beteiligt, es sei denn, dass 
ausdrücklich anderes vereinbart worden ist. 

 
e. Salvatorische Klausel 

Durch die Unwirksamkeit einzelner Klauseln wird die Wirksamkeit der anderen Bestim-
mungen nicht berührt. Ungültige Klauseln sind durch solche gültigen Regelungen zu er-
setzen, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages am nächsten kommen. 

 
f. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
i. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung ab Werk das Lieferwerk, bei den 

Leistungen der Sitz des Auftraggebers.  
ii. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist nach unserer Wahl unser 

Sitz oder der Sitz des Auftraggebers, für Klagen des Auftraggebers ausschließlich un-
ser Sitz. Gesetzliche Regelungen über ausschließliche Zuständigkeiten bleiben unbe-
rührt. 

 


